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1. Die regionale Inzidenz öffentlicher Einnahmen im föderativen System:
Besteht ein Erkenntnisinteresse?

Der Konsens in der deutschen Finanzverfassung ist auch durch den Kompromiss zum Länder-
finanzausgleich vom Sommer 2001 nicht wieder hergestellt. Vielmehr bedeutet der einstim-
mig gefasste Beschluss zum Maßstäbegesetz sowie zur Novelle des FAG nur, dass der Län-
derfinanzausgleich einmal mehr politisch dafür herhalten muss, dass andere Probleme der
Finanzverfassung auf den vorgelagerten Stufen des Finanzausgleichs (insb. die der Ausga-
benüberwälzung und der vertikalen Steuerverteilung) nicht angegangen wurden. Die Ver-
handlungen zwischen Bund und Ländern im Kontext der letzten großen Steuerreformen
1999/2000 weisen jedoch darauf hin, dass die regionalen Verteilungswirkungen der Steuer-
gesetzgebung zunehmend wichtiger werden. Mit jeder Absenkung des Ausgleichsgrades
des Länderfinanzausgleiches rückten in der Tat die Verteilung des sog. regionalen Aufkom-
mens und der Steuerkraft von Ländern und Gemeinden weiter in den Vordergrund.

Die Kritik am Länderfinanzausgleich fokussiert sich allerdings immer auf die Pflege der
Wirtschaftskraft, welche in direkter Relation zur Steuerkraft gesehen wird (vgl. Baretti; Hu-
ber; Lichtblau 2001). Die Auswirkungen der regionalen Verwerfungen bundeseinheitlich
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geltender Bemessungsgrundlagen und Tarife werden jedoch regelmäßig ignoriert. Es wird
ebenso übersehen, dass die Länder selbst direkt keinen Einfluss auf Bemessungsgrundlagen
und Tarife haben und über den Bundesrat allenfalls indirekt – über ein Bundesorgan – an der
Gesetzgebung beteiligt sind, wobei dieser selten die Rolle des Agenda-Setters übernimmt.
Wenn sich einzelne FinanzpolitikerInnen der Länder intensiv in die Steuerpolitik des Bundes
einmischen – wie dies in der jüngeren Vergangenheit in der Person des nordrhein-westfäli-
schen Finanzministers Schleußer zu beobachten war, der allerdings der Partei der Opposition
auf Bundesebene und der A-Länder-Mehrheit im Bundesrat angehörte –, dann nehmen sie
auch selten Länderinteressen wahr, sondern Bundesinteressen. Es war ein Novum, dass Bay-
ern und Nordrhein-Westfalen an den Verhandlungen um die letzte Steuerreform mit eige-
nen Regionalisierungsmodellen für die Abschätzung der Steuerausfälle teilnahmen. Inso-
weit kann auch hier auf stärker werdende regionale Interessen in der föderalen Steuerpolitik
geschlossen werden. Sollte es doch einmal zu Verhandlungen über eine Neuordnung der
deutschen Finanzverfassung mit Einführung von Steuerautonomie für die Länder kommen,
so werden die regionalen Auswirkungen der Verteilung der Steuerbasen zu überlebenswich-
tigen Interessen von Ländern und Kommunen.

Über die regionalen Auswirkungen der Einnahmeseite von Finanzverfassungen, insbe-
sondere der mit unitarischen Steuersystemen, ist wenig bekannt. Es gibt wenig theoretische
Arbeiten vor allem auch in neuerer Zeit, die Aussagen treffen, wie denn föderative Steuer-
systeme und die Zuordnung möglicher, auch steuerpolitisch geeigneter Besteuerungsrech-
te auf die föderativen Ebenen gestaltet sein sollten, vor allem wenn auch die Aspekte einer
stärkeren internationalen Verflechtung von Einkommensentstehung und Verwendung be-
rücksichtigt werden. Schließlich strahlt auch der internationale Steuerwettbewerb in der
globalisierten Welt auf die regionalen Auswirkungen der nationalen Steuersysteme und der
Verschuldung der subnationalen Jurisdiktionen aus. Auch an empirischen Studien mangelt
es, vor allem an solchen, welche sich mit den getroffenen Abreden für die regionale Steuer-
verteilung und ihren Folgen für die jeweiligen öffentlichen Haushalte auseinander setzen.
Dieser Fragestellung ist das vorliegende Papier gewidmet, wenn es zunächst nach normati-
ven Leitvorstellungen für eine theoretisch abgesicherte föderative Steuerpolitik sucht. In
einem weiteren Abschnitt wird versucht, die steuerpolitische Praxis in Deutschland auf ihre
regionalen Wirkungen hin zu untersuchen, soweit dies auf der Basis vorhandenen statisti-
schen Materials möglich ist.

2. Zum Inzidenzbegriff öffentlicher Finanzströme

Die ökonomische Theorie hat die Fragen der regionalen Auswirkungen föderativer Finanz-
verfassungen bis dato unzureichend behandelt. Von der empirisch theoretischen Seite hat
Horst Zimmermann 1981 ein Konzept zur Messung der regionalen Inzidenz öffentlicher
Finanzströme entwickelt (Zimmermann 1981). Ausgehend von einem Inzidenzbegriff, der
aus der Konjunkturtheorie abgeleitet ist und primäre und totale Einkommenseffekte als bin-
nenregionale und grenzüberschreitende identifiziert, werden öffentliche Einnahmen und
Ausgaben im Hinblick auf regionalpolitische Einkommenseffekte thematisiert. Dabei sind
sowohl der Saldo zwischen Entzugs- und Zuflusseffekten der Primäreffekte aus Steuerzah-
lungen und öffentlichen Ausgaben sowie ihre spezifischen regionalen Überwälzungen bis
zum Totaleffekt Gegenstand der Analysen.
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Bezüglich der aus einer Region abfließenden Steuereinnahmen stellt Zimmermann fest,
dass diese „... in ihrer Höhe durch die [vertikale; Einf. d. d. Autorin] Steuerverteilung festge-
legt (werden). Zwar ist die absolute Höhe in einem gegebenen Zeitpunkt für eine bestimm-
te Region von Faktoren wie der regionalen Wirtschaftskraft usf. abhängig, doch liegt die
Grundstruktur mit der Steuerverteilung fest“ (Zimmermann 1981: 122). Eine Veränderung
des Steuertarifs würde allerdings infolge einer modifizierten regionalen Aufkommensvertei-
lung auch den Zuweisungsbedarf im Finanzausgleich verändern (vgl. Zimmermann 1981).

Indes ist es auch wegen der gewählten Untersuchungsperspektive erklärbar, dass Zim-
mermann nicht die Frage nach den Determinanten der in der Region verbleibenden Steuer-
einnahmen aufwirft. Die Zuordnung von Besteuerungsquellen auf die verschiedenen föde-
rativen Ebenen, die konkrete Ausgestaltung der Steuern und ihre vertikale Aufkommenstei-
lung haben jedoch möglicherweise genauso viel Einfluss auf die absoluten und relativen
regionalpolitischen Entwicklungsmöglichkeiten wie die Effekte aus Zu- und Abflüssen öf-
fentlicher Finanzströme, zumal die Verwendung der eigenen Einnahmen von Ländern und
Gemeinden doch in starkem Maße deren eigener politischer Willensbildung nur begrenzt
und – im übrigen scharf kritisiert – in immer stärkerem Maße der der übergeordneten Ge-
bietskörperschaft unterworfen ist (Henneke 1999).

So handelt es sich bei den betrachteten Inzidenzen um verschiedene Phänomene:

■ Zum einen werden Entzugswirkungen aufgrund der Steuern bzw. Steueranteile, die dem
Bund zustehen, und Zuschwemmungen infolge Ausgaben aus Haushalten übergeordne-
ter Gebietskörperschaften auf ihre regionalen bzw. interregionalen Einkommenswirkun-
gen hin analysiert. Hier können zwar ohne Rekurs auf die damit finanzierten Ausgaben
keine abschließenden Aussagen über regionale Wirkungen der Finanzströme gemacht
werden. Gerade mit Blick auf die horizontalen Ertragsverflechtungen des deutschen Steu-
ersystems können aber durchaus Veränderungen der Einnahmenseite unter regionalen
Aspekten überprüft werden.

■ Zum anderen werden die Regeln zur horizontalen Verteilung von Besteuerungsquellen
und Steuereinnahmen auf ihre regionalen Aufkommenswirkungen hin untersucht. Denn
ohne die Differenzen zum Teil ausgleichenden Wirkungen des bundesstaatlichen Finanz-
ausgleichs ist von diesen Regeln abhängig, ob die dezentralen Gebietskörperschaften die
ihnen zugewiesenen Aufgaben erfüllen können. Hier kann einerseits überprüft werden,
ob die praktizierten Regeln der horizontalen Verteilung zwischen örtlichem Aufkommen
und Zerlegungsregeln bis hin zur Umsatzsteuerverteilung in Höhe von 75% des Länder-
aufkommens nach Einwohnerzahlen analytisch sachgerecht sind, andererseits aber auch,
ob die Verteilung des regionalen Aufkommens sachlich begründeten Vorstellungen ent-
spricht und wie sie sich im Lauf der Jahre verändert haben.

Das „eigene“ Steueraufkommen von Ländern und Gemeinden ist freilich aus föderativer
Sicht wichtiger, weil es – zusammen mit den allgemeinen Zuweisungen im jeweiligen Fi-
nanzausgleich – den finanziellen Rahmen für die Erfüllung der ihnen übertragenen Aufga-
ben, in ökonomischer Perspektive: für die Produktion regionaler und lokaler öffentlicher
Güter bestimmt. Interregionale Wirkungen öffentlicher Ausgabenströme sind bei dieser
Perspektive nur noch indirekt relevant, wenn es um die Bestimmung von Maßstäben für die
regionalen oder lokalen Ursprünge der betrachteten Steuerquellen geht.
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3. Die regionale Inzidenz des deutschen Steuersystems

In der ökonomischen Theorie sind Steuern Instrumente zur Finanzierung öffentlicher Güter,
welche so erhoben werden sollen, dass sie möglichst wenig Verzerrungen im Hinblick auf
die Konsum- und Investitionsentscheidungen der Wirtschaftssubjekte verursachen. Insoweit
wurde eine Kopfsteuer als „optimal tax“ der Neuzeit klassifiziert1 , auch wenn ein Versuch mit
ihr in der realen Welt in Form der britischen „poll tax“ ihre politische Unbrauchbarkeit bewies.
Die theoretische Steuerpolitik hat indes gute Gründe – darunter auch die Transparenz und
Merklichkeit der Steuerbelastung für die Zensiten – für die Forderung, dass ein politisch
optimales Steuersystem aus wenigen großen Steuern bestehen soll (vgl. Reding; Müller
1999: 246 ff.).

Aus der Sicht der Theorie des Fiskalföderalismus sind wesentlich mehr unterschiedliche
Steuern erforderlich. Damit jede Jurisdiktion mit einem Steuer-Ausgaben-Mechanismus aus-
gestattet werden kann, müsste es in einem Nationalstaat mindestens ebenso viele Steuern
wie Gebietskörperschaften geben. In der extremen Variante der Theorie der FOCJ, nach der
für jedes öffentliche Gut mit seinem jeweiligen räumlichen Einzugsbereich eine eigene
Jurisdiktion etabliert werden soll (Frey; Eichenberger 1999), gibt es sogar für jedes öffentliche
Gut eine eigene Steuerquelle. In realen finanzpolitischen Welten werden Gruppen von
öffentlichen Gütern mit ähnlichem räumlichem Wirkungskreis auf nur wenigen föderativen
Ebenen gebündelt. Infolgedessen reicht auch eine begrenzte Zahl von Steuerquellen, um
die Jurisdiktionen mit den notwendigen steuerpolitischen Kompetenzen ausstatten zu kön-
nen, welche mit dazu beitragen, dass die gewählten Regierungen zumindest näherungswei-
se optimale Entscheidungen über Art und Umfang der jeweiligen öffentlichen Güter treffen
können. Inzwischen haben auch Fragen der Ausstattung der EU als supranationaler Ebene
mit eigenständigen Steuerquellen reale Bedeutung gewonnen.2

Bedauerlicherweise hat die theoretische Finanzpolitik den Problemen der Verteilung der
Steuerkompetenzen im föderativen Staat nur begrenztes Interesse gewidmet. Es gibt zwar
Arbeiten zu Problemen der Zerlegung im Bereich einer regional autonomen Unterneh-
mensbesteuerung (vgl. Musgrave 1984). Auch die Diskussion über Formen der grenzüber-
schreitenden Umsatzbesteuerung (vgl. Keen; Smith 2000) kann Ansatzpunkte für Lösungen
bei der Übertragung von einschlägigen Steuerquellen auf dezentrale föderative Ebenen
bieten. Einigkeit besteht unter FinanzwissenschaftlerInnen auch dahingehend, dass die Steu-
erquellen auf regional vergleichsweise immobile Steuerobjekte, im Extremfall auf den Bo-
den, dezentralisiert werden sollten, während Steuern, welche zu einer interregionalen oder
interkommunalen Einkommens(um)verteilung genutzt werden (können), oder Steuerquel-
len mit hoher konjunktureller Instabilität eher zentralisiert werden sollten (vgl. Musgrave
1959: 181). Auch Fragen des horizontalen und vertikalen Steuerwettbewerbs und seine Aus-
wirkungen auf die optimale Ressourcenallokation innerhalb des Staatssektors und zwischen

1 Vgl. Krause-Junk 1987. Die „impot unique“ der ökonomischen Klassik wurde von Quésnay gefordert
und war eine Steuer auf Grundbesitz, weil dies als Quelle aller Wertschöpfung angesehen wurde (vgl. Mann
1937).

2 Vgl. o.V.: Neue Vorstöße und alte Modelle für eine Europa-Steuer. FAZ vom 10. August 2001, S. 14.
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privatem und öffentlichen Sektor sind zumindest aus theoretischer Sicht intensiv behandelt
worden.3

Die Finanzminister der finanzstarken Länder in Deutschland meinen, wenn sie von ihren
„eigenen“ Steuereinnahmen sprechen, das Steueraufkommen, das ihrem Haushalt gemäß
den Regeln bezüglich der Feststellung des örtlichen Aufkommens und der Zerlegung im
Bereich der Einkommensteuer-Teilsteuern zugerechnet wird.4 Ihnen ist wenig bewusst, dass
diese Regeln ausgehandelten Konventionen entsprechen, das ihnen zugeordnete Steuer-
aufkommen von der Art der ihnen zugeteilten Steuern und im übrigen von der Steuerpolitik
des Bundes determiniert ist. Darüber hinaus spielen Strategien der Verbuchung in- und aus-
ländischer Gewinne und Verluste unter unternehmens- wie aus steuerpolitischen Gründen
eine große Rolle für die Höhe des regionalen Steueraufkommens. Den wichtigsten norma-
tiven Aspekten der Bestimmung der regionalen Steuerquellen sowie analytischen und steu-
ertechnischen Abgrenzungs- und Zuordnungsproblemen wird im folgenden nachgegan-
gen.

3.1 Regionale Radizierbarkeit dezentraler Steuerquellen als normativer
Ausgangspunkt der Finanzierung dezentraler Gebietskörperschaften

3.1.1 Zu den Eigenschaften von Kopfsteuern und anderen theoretischen
Steuerkonzepten zur Finanzierung föderativer Systeme

In praktisch allen Modellen effizienter Ressourcenallokation wird eine Kopfsteuer zur Finan-
zierung eines regionalen oder lokalen öffentlichen Gutes erhoben. Diese Annahme wird
meist implizit vorgenommen, weil Gegenstand der Untersuchung die Optimalitätsbedin-
gungen von Art und Umfang öffentlicher Güter sind. Hier hat die lump-sum-tax den Vorteil,
dass von ihr keine zusätzlichen Verzerrungen auf die Ressourcenallokation ausgehen. Auch
in Modellen, in denen die interjurisdiktionalen Wirkungen öffentlicher Aktivitäten unter-
sucht werden, haben Kopfsteuern den Vorteil, dass sie die Auswirkungen unterschiedlicher
regionaler Präferenzen von Kostenunterschieden der Produktion öffentlicher Güter im föde-
rativen Staat oder regionalen Spillovers isolieren. Dabei wird der Kopfsteuer immer unter-
stellt, dass sie gleichmäßig von allen BürgerInnen einer Region oder einer Gemeinde erho-
ben wird.

Einmal abgesehen davon, dass im Grundmodell auch von regionalen Spillovers bei der
Nutzung, genauer: beim Konsum der regionalen oder lokalen öffentlichen Güter abgesehen
wird, enthält die Variante einer Finanzierung durch eine Kopfsteuer weitere Implikationen: Es
wird nämlich unterstellt, dass ausschließlich Individuen Steuern zahlen und dass es keine
Unternehmen gibt. Damit wird von jeglicher Art der Erwirtschaftung von Einkommen und
der Herkunft von Einkommen als Entlohnung von Produktionsfaktoren abstrahiert. Es wird
damit auch ein Zusammenhang zwischen öffentlichen Gütern und der für die Höhe der
Faktorentlohnung ausschlaggebenden Faktorproduktivität in den Modellen ignoriert. Inso-

3 Vgl. Krause-Junk 1999; Büttner 1999 sowie Sinn 1999.
4 Hamburg und Nordrhein-Westfalen stellen allerdings auch die Zerlegungsregeln in Frage. Vgl. z.B.

Jacobs; Thöne 2001; siehe auch Kitterer; Ewringmann 1999.
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weit unterstellen Kopfsteuermodelle implizit, dass die Individuen alle Aktivitäten der Ein-
kommenserzielung und Einkommensverwendung an ihrem Wohnsitz unternehmen, eine
nun in der Tat irreale Modellwelt.

Modifikationen der Kopfsteuermodelle finden sich insbesondere auch im Zusammen-
hang mit der Modellierung von Steuerwettbewerb, indem anstelle der Lump-sum-Steuern
Steuern auf die Produktionsfaktoren bzw. ihre Erträge eingeführt werden.5 Es wird allerdings
auch hier regelmäßig unterstellt, dass alle ökonomischen Aktivitäten in ein und derselben
Jurisdiktion stattfinden und der Steuerzahler unter „Mitnahme“ all dieser Aktivitäten an den
Ort wandert, der für seine Präferenzfunktion optimale Verhältnisse zwischen Steuerzahlung
und Nutzen aus den jeweiligen öffentlichen Gütern aufweist. Ergebnis dieser Modelle ist
insbesondere die schon früher „intuitiv“ erfolgte Erkenntnis, dass Steuern auf immobile Pro-
duktionsfaktoren wie Boden besser zur Finanzierung der Aufgaben von dezentralen Ge-
bietskörperschaften geeignet sind, während Steuern insbesondere auf den hochmobilen
Faktor Kapital besser als Finanzierungsquelle von übergeordneten föderativen Ebenen tau-
gen. Wichtige Erkenntnis dieser Modelle ist aber auch die Tatsache, dass es für Gliedstaaten
und Gemeinden durchaus möglich ist, progressive Einkommensteuern mit Umverteilungs-
effekten zu erheben, dass diesen Strategien aber gerade durch wirksamen Steuerwettbe-
werb effektive Grenzen gesetzt sind (vgl. Wellisch 1995).

In einigen Modellen sind inzwischen auch öffentliche Infrastrukturleistungen in Produkti-
onsfunktionen eingeführt worden (vgl. Schlag 1999 sowie Hofmann 1996). Ein positiver
Zusammenhang zwischen regionalen und lokalen öffentlichen Gütern und regionaler wirt-
schaftlicher Wertschöpfung kann als empirisch belegt angesehen werden. Unzureichend
erforscht von der theoretischen Seite erscheinen aber die von der öffentlichen Infrastruktur
ausgehenden Produktivitätseffekte im föderativen Steuerwettbewerb. Denn hier können
Gebietskörperschaften – zunächst sofern keine regionalen Spillovers vorliegen – nun in der
Tat „unternehmerisch“ handeln, wenn sie exakt die Infrastrukturleistungen als regionale oder
lokale öffentliche Güter produzieren, welche ihnen über höhere Faktorproduktivitäten von
Unternehmen und ArbeitnehmerInnen auf ihrem Gebiet ein Steueraufkommen sichern,
welches entweder bei geringerem Steuersatz ein gleich hohes Finanzierungsvolumen für
die öffentliche (Konsum-)Güterproduktion wie in der weniger erfolgreichen Nachbarjuris-
diktion oder aber mehr öffentliche Güter bei gleichem Steuersatz realisiert.

Aus der Public-Choice-Perspektive würde sich hier die Zielfunktion regionaler und lokaler
PolitikerInnen dahingehend verschieben, dass sie eine intertemporale Optimierung zwi-
schen kurzfristigen öffentlichen Konsumgütern und langfristig regionale Einkommen schaf-
fenden und damit quasi investiv wirkenden, zur Einkommenserzielung nutzbaren öffentli-
chen Infrastrukturinvestitionen bei der Bestimmung ihrer Budgets und der zugehörigen Steu-
erpreise vornehmen. Da zudem regionale Unternehmen und Arbeit sowie Einkommen su-
chende BürgerInnen über die Seite der Einkommensentstehung durch eigene Optimie-
rungskalküle miteinander verbunden sind, werden diese Modelle allerdings schnell so kom-
plex, dass sie sich der theoretischen Optimierung und erst recht einer empirischen Überprü-
fung entziehen.

5 Vgl. den Übersichtsartikel von Wilson 1999.
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Noch komplexer würden diese Modelle, wenn sie die Annahmen aufgeben, dass keine
Spillovers vorliegen und dass alle Aktivitäten der Wirtschaftssubjekte auf dem Gebiet einer
Jurisdiktion stattfinden, was ja durchaus der Wirklichkeit entspricht. Hier tauchen dann näm-
lich Probleme auf, welche aus den Eigenschaften öffentlicher Güter, der Nichtausschließbar-
keit und der fehlenden Rivalität des Konsums herrühren: Nutzer regionaler und lokaler Infra-
struktur, welche in der bereitstellenden Jurisdiktion nicht als Steuerzahler erfasst werden
(können), weil dies technisch oder rechtlich nicht möglich ist oder weil dies nur mit wirt-
schaftlich unvertretbar hohen Kosten für Jurisdiktion oder Zensiten möglich wäre (➞ Trans-
aktionskosten der Besteuerung), erzielen Einkommen oder Konsumnutzen durch diese öf-
fentlichen Güter, ohne einen entsprechenden Steuerpreis hierfür zu entrichten. Die finanz-
wissenschaftliche Theorie behandelt diesen Fall als den des sog. „Trittbrettfahrens“. Er kommt
allein wegen des Vorliegens von Transaktionskosten in realen Welten tagtäglich vor und wird
i.d.R. über Finanzausgleichsmaßnahmen internalisiert. Die Theorie unterstellt aber auch,
dass der gebietsexterne Nutzen bzw. das dort erzielte Produktivitätswachstum quantifizier-
bar und damit auch gezielten Internalisierungsstrategien zugänglich sind. Auch diese Situati-
on ist aber in realen Welten gerade wegen der Eigenschaften öffentlicher Infrastrukturgüter
nur selten herstellbar.

3.1.2 Probleme der regionalen Radizierung von Steuerquellen im Zusammenhang mit
Einkommensentstehung und Einkommensverwendung

Weniger präzise, aber zunächst als gedanklicher Messpunkt geeignet, stellt sich das Prinzip
der regionalen Äquivalenz dar. Zwar ist es gerade das Wesen der Steuer, eine Abgabe ohne
Gegenleistung zur Finanzierung öffentlicher Güter zu sein. Dennoch wird in föderativen
Systemen ein gebietskörperschaftlich abgegrenzter Äquivalenzbegriff benutzt, der als Teil
der von Olson entwickelten „fiscal equivalence“ angesehen werden kann (vgl. Olson 1969).
Während bei letzterer Optimalität gegeben ist, wenn der Kreis der Nutzer von und der
Steuerzahler für öffentliche(n) Güter(n) sowie der Entscheider über deren Art und Umfang
identisch ist, stellt die regionale Äquivalenz von Steuerquellen dezentraler Gebietskörper-
schaften nur auf die räumliche Identität von Zahlern und Nutzern ab. Auf kommunaler Ebene
wird zusätzlich noch der Begriff einer Gruppenäquivalenz benutzt, welcher berücksichtigt,
dass öffentliche Güter nicht gleichmäßig von allen Wirtschaftssubjekten einer Gebietskör-
perschaft genutzt werden, sondern dass Unternehmen und der mit ihnen verbundene Faktor
Arbeit einerseits und private Haushalte andererseits unterschiedlichen Nutzen aus unter-
schiedlichen regionalen und lokalen öffentlichen Gütern ziehen, dass aber beide Gruppen
„angemessen“ – wie immer dies auch zu präzisieren ist – zur Finanzierung des jeweiligen
öffentlichen Güterangebots beizutragen haben.

In der praktischen Finanzpolitik ergeben sich unterschiedliche Probleme, eine derartige
regionale Äquivalenz auch durch die Wahl geeigneter Steuerquellen als – auch autonom
ausbeutbare – Finanzierungsquellen dezentraler Jurisdiktionen herzustellen, je nachdem, ob
es sich um Steuern auf die Einkommensentstehung oder auf die Einkommensverwendung
handelt. Beide Dimensionen der Besteuerung sind grundsätzlich geeignet, verschiedene
Externalitäten zu internalisieren:
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■ Bei Steuern auf die unternehmerische Einkommensentstehung müssen die Anteile der
Nutzung der Infrastruktur von verschiedenen Jurisdiktionen für die unternehmerische
Wertschöpfung durch die Aufteilung von Bemessungsgrundlagen oder Steuererträgen
angemessen berücksichtigt werden.

■ Bei persönlichen Einkommensteuern muss berücksichtigt werden, dass zum einen zwar
ein Großteil des Konsums regionaler und lokaler öffentlicher Güter am Wohnort des
Zensiten stattfindet und die Einkommensteuer damit zum einen als Steuerpreis im Zu-
sammenhang mit der Einkommensverwendung zu betrachten ist (der aber zur Realisie-
rung des subjektiven Leistungsfähigkeitsprinzips nach der Einkommensentstehung erho-
ben wird), dass aber zum anderen zur Erzielung von Arbeitseinkommen ebenfalls öffent-
liche Infrastruktur genutzt wird, sei es in Form der Nutzung von Verkehrswegen oder
subventioniertem ÖPNV, sei es in Form meist zeitlich zurückliegender Subventionierung
der Aneignung von Humankapital. Auch diese Externalitäten sind sachgerecht durch die
Einführung von Zerlegungs- und Verrechnungsschlüsseln sowie Quellensteuerzahlungen
zu internalisieren, wenn – gemäß international anerkannter Konventionen – die persönli-
che Einkommensteuer weiterhin zumindest am Wohnsitzprinzip anknüpft.

■ Steuern auf die Einkommensverwendung in Form von allgemeinen und speziellen Ver-
brauch- und von weniger modernen Aufwandsteuern sind – außer Gebühren und direk-
ten Entgelten – grundsätzlich geeignet, Steuerpreise für den Konsum öffentlicher Leistun-
gen in anderen Jurisdiktionen als am Wohnsitz zu etablieren.

Ein Äquivalenzbegriff in einer regionalen Abgrenzung kann auch für das Problem der
Zuordnung von Steuerzahlungen auf verschiedene Gebietskörperschaften derselben Ebene
in den Fällen herangezogen werden, wenn die wirtschaftliche Wertschöpfung eines Unter-
nehmens an verschiedenen Orten stattfindet. Existieren z.B. verschiedene Betriebsstätten
eines Unternehmens, das auch aus Vereinfachungsgründen am Sitz der Hauptverwaltung
seinen Gewinn berechnet und die Steuern abführt, so ist dieser Gewinn unter Inanspruch-
nahme der regionalen Infrastruktur der verschiedenen Betriebsstätten zustande gekommen.
Die Gesamtsumme der Steuern oder der Bemessungsgrundlagen wird in diesem Fall in
praktisch allen Ländern mit föderativen Strukturen nach Plausibilitätsmaßstäben wie dem
Anteil an der Wertschöpfung oder der Zahl der Beschäftigten zerlegt. Insoweit werden der
„Gesamtsteuerpreis“ oder die Bemessungsgrundlagen auf die an der Infrastrukturleistung
beteiligten Jurisdiktion aufgeteilt. Auch bei grenzüberschreitend arbeitenden Unternehmen
tritt der Sachverhalt der Gewinnerwirtschaftung unter Nutzung der Infrastruktur verschiede-
ner Länder auf. Hier werden oft Quellensteuern erhoben, die dann im Rahmen von Doppel-
besteuerungsabkommen mit der Steuerzahlung am Hauptsitz des Unternehmens ganz oder
teilweise verrechenbar gestellt werden.

Es wird damit deutlich, dass das Prinzip der regionalen Äquivalenz bei der Besteuerung
von Unternehmen mit Betriebsstätten und Unternehmensteilen in verschiedenen Jurisdik-
tionen mit Hilfe von „Teilungsvereinbarungen“ oder Anrechnungsverfahren, wie sie teilwei-
se auch im Rahmen internationaler Doppelbesteuerungsabkommen angewandt werden,
finanzpolitisch realisiert wird. Es gibt aber eine ganze Reihe von ökonomischen, gewinn- und
wertschöpfungsrelevanten Aktivitäten, welche bei diesen Vereinbarungen in keiner korrek-
ten regionalen Besteuerung unterworfen werden:
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■ Unternehmensaktivitäten in Jurisdiktionen, in welchen die Betriebsstätte(n) nicht liegt
bzw. liegen – wie z.B. die Nutzung von Transportinfrastruktur für Unternehmenszwecke
i.e.S., aber auch Straßen und ÖPNV-Subventionen, über die Arbeitskräfte von ihrem Wohn-
ort zur Betriebsstätte kommen (ohne dass an dieser Stelle die Zurechnung zur Einkom-
mensentstehung bei den Faktoren Arbeit oder Kapital bestimmt werden muss),

■ die Besteuerung von Netto-Kapitalerträgen am Ort des Versicherungsunternehmens oder
des Kreditinstituts, wenn sowohl das Einlagen- als auch das Kreditgeschäft überregional
und schwergewichtig an einem Ort verwaltet wird,

■ ähnlich die Erhebung von Quellensteuern auf Kapitalerträge am einem zentralen Banken-
ort, wenn der Geschäftsbereich überregional organisiert ist, d.h. die Erträge auch aus dem
Gebiet anderer Jurisdiktionen stammen und dort – wegen des Charakters von Zinszahlun-
gen bei Unternehmen als Betriebsausgaben – sogar noch zu Gewinnminderungen und
infolgedessen Steuermindereinnahmen führen,

■ Erträge aus Bodenrenten, d.h. aus Mieten und Pachten, wenn sie an Eigentümer mit
Wohnsitz in anderen Jurisdiktionen fließen und dort nach dem Wohnsitzprinzip versteuert
werden.

Nur zum Teil einfacher als bei Steuern auf die Einkommensentstehung stellt sich die
Herstellung von Radizierbarkeit oder regionaler Äquivalenz bei Steuern auf die Einkom-
mensverwendung dar. Von der Grundidee her könnte z.B. der kleinere Teil der Nutzung
öffentlicher Güter einer BürgerIn, welcher nicht an ihrem Wohnort stattfindet, über eine
indirekte Steuer am Verbrauchsort „abgegolten“ werden. Dies kann entweder über eine
dezentrale allgemeine Verbrauchsteuer realisiert werden oder über Aufwand- und Verbrauch-
steuern auf spezielle Güter und Dienstleistungen, welche die Inanspruchnahme von regio-
naler und lokaler Infrastruktur besonders gut repräsentieren, so z.B. auf Benzin und Diesel
oder auf überregional nachgefragte kulturelle Veranstaltungen, Messen etc., welche also in
besonderem Maße auch von Nicht-Anwohnern nachgefragt werden, die dabei regionale
Infrastruktur nutzen, ohne ein Entgelt zu entrichten. Im übrigen wird auf die Internalisierungs-
möglichkeiten über Gebühren verwiesen, welche die Merkmale regionaler Äquivalenz für
solche öffentlichen Dienstleistungen per se aufweisen, für die das Ausschlussprinzip ange-
wandt werden kann.

Aufwandsteuern gelten allerdings heute nicht mehr unbedingt als modern und müssen –
zumindest im Regelfall – als nur begrenzt ergiebig angesehen werden. Dem Einsatz von
Verbrauchsteuern als Quellen der Finanzierung dezentraler Gebietskörperschaften sind au-
ßerdem steuertechnische und steuerrechtliche Grenzen gesetzt. In Deutschland wenig-
stens werden spezielle Verbrauchsteuern beim Produzenten erhoben und sind gerade we-
gen ihrer deswegen sehr ungleichmäßigen regionalen Streuung dem Bund als Einnahme-
quelle zugeordnet. In anderen föderativen Staaten, allerdings z.B. in Kanada und den USA,
sind spezielle Verbrauchsteuern auf Mineralölprodukte, Alkoholika, Tabak etc. Steuern, wel-
che die Gliedstaaten entweder ausschließlich oder aber zusätzlich zur Bundesebene sogar
mit dem Recht auf eine autonome Entscheidung über die Höhe der Steuersätze erheben
dürfen.
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Die Nutzung einer Allgemeinen Umsatzsteuer als Finanzierungsquelle für dezentrale
föderative Ebenen, z.B. in Form einer Einzelhandelsumsatzsteuer, ist in der EU aus europa-
rechtlichen Gründen ausgeschlossen. Das System einer Brutto-Allphasen-Umsatzsteuer mit
Vorsteuerabzug, wie es die Mehrwertsteuer darstellt, weist bei einer Regionalisierung alle
Probleme auf, wie sie auch beim binnengrenzenüberschreitenden Handel auftritt. Wird das
Ursprungslandprinzip realisiert, welches auch für die Zensiten die geringsten Kosten der
Steuerentrichtung aufweist, so gibt es starke Verwerfungen des regionalen Aufkommens
infolge des Vorsteuerabzugs sowie der Freistellung von Exporten und des ungleichmäßigen
Anfalls der Einfuhrumsatzsteuer. Die Verfahren und auch die Systematik der Umsatzsteuer
kann kein Mitgliedstaat ohne Zustimmung der EU ändern, die für den Bereich der nationalen
Steuern überdies eine Einstimmigkeitsregel vorsieht. Die Unzufriedenheit der deutschen
Finanzminister mit der Hinterziehungsanfälligkeit der Umsatzsteuer im grenzüberschreiten-
den Bereich lässt allerdings andere Konzeptionen einer allgemeinen Umsatzbesteuerung
als diskussionsfähig erscheinen, die dann ihrerseits wiederum so ausgestaltet werden müss-
ten, dass sie als regionale Steuerpreise für die dezentralen Jurisdiktionen geeignet sein kön-
nen.

Vor dem Hintergrund der üblichen Anforderungen an ein funktionsgerechtes Steuersys-
tem scheint es durchaus kein leichtes Problem zu sein, durch die Zuordnung von Steuerquel-
len auf Einkommensentstehung und -verwendung sowie durch die horizontale Aufteilung
und Zerlegung von Bemessungsgrundlagen sicherzustellen, dass die Steuereinnahmen auch
ihre Funktion als „regionale Steuerpreise“ wahrnehmen können. In dem Maße aber, wie die
Mobilität von Unternehmensproduktionen wächst und BürgerInnen Arbeit, Wohnen und
Konsumieren in verschiedenen Jurisdiktionen ausüben, sind Vereinbarungen, die zu Zeiten
noch kleinräumiger „Nutzungsareale“ öffentlicher Infrastruktur abgeschlossen worden sind,
tendenziell sogar schädlich für die Effizienz von Allokationsentscheidungen im öffentlichen
Sektor, wenn es nicht zu einer ebenso unseligen Überlastung des bundesstaatlichen Finanz-
ausgleich kommt.

3.2 Probleme von vertikalen Verflechtungen der Steuerpolitik im föderativen Staat

Steuern verschiedener föderativer Gebietskörperschaften beeinflussen sich im Hinblick auf
Aufkommen und Verzerrungen direkt und indirekt gegenseitig (vgl. z.B. Keen 1998):

■ Direkte Beeinflussungen ergeben sich daraus, dass die übergeordnete Ebene, meistens
die Bundesebene, bestimmte Steuerquellen zentralisiert und Bemessungsgrundlagen,
auch Steuertarife der dezentralen Gebietskörperschaften z.T. recht weitgehend determi-
niert.

■ Indirekte Beeinflussungen bestehen darin, dass von Art und Umfang der Besteuerung
einer föderativen Ebene Auswirkungen auf die Entscheidungen der anderen Jurisdiktio-
nen im Hinblick auf deren durch die jeweiligen Mehrheiten bestimmten Budgets ausge-
hen, weil durch sie entscheidungsrelevante Parameter wie z.B. das Höhe des Nettoein-
kommens, die Veränderung der Einkommensverteilung durch eine Einkommensteuer,
relative Preise etc. verändert werden. Die Effekte dürften umso größer sein, je stärker der
Finanzbedarf einer Ebene dominiert und je größer das Aufkommen der einzelnen invol-
vierten Steuer ist.
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Das Problem der indirekten Beeinflussung der Besteuerungsrechte der anderen föderati-
ven Ebenen ist wohl unvermeidlich und ist den Kosten föderativer Systeme zuzurechnen,
welche allerdings u.a. auch durch die höhere Präferenzgerechtigkeit des öffentlichen Güter-
angebots und die effektivere politische Kontrollspanne aufgewogen werden dürften. Durch
eine sachgerechte Verteilung der Besteuerungsquellen und -kompetenzen zwischen den
Ebenen können allerdings die Kosten der Verzerrungen minimiert werden.

Als teilweise notwendig, teilweise aber auch höchst problematisch ist die zentrale Beein-
flussung der Bemessungsgrundlagen und Steuertarife der nachgeordneten Gebietskörper-
schaften durch die Bundesebene zu bewerten. Eine gewisse Koordinierung und Harmonisie-
rung der Bemessungsgrundlagen erscheint zwar notwendig, wenn ein fairer Steuerwettbe-
werb gewährleistet werden soll. Hier geht es darum, durch gewisse gemeinsame Regeln
sicherzustellen, dass eine Gebietskörperschaft nicht auf die Bemessungsgrundlage, auf die
Wirtschaftskraft einer anderen Jurisdiktion der gleichen Ebene zugreifen kann oder aber
durch das Schaffen spezieller Vergünstigungen Wettbewerbsverzerrungen schafft, welche
ihr Vorteile bei der Ansiedlung spezieller Unternehmen bringen. Insoweit ist eine solche
bundespolitische Koordinierungsaufgabe essentiell für die Wirksamkeit auch der regionalen
Äquivalenz der Steuerquellen der dezentralen Gebietskörperschaften.

Kritisch ist hingegen die Monopolstellung einer föderativen Ebene in der Steuerpolitik,
wie sie im deutschen Fiskalföderalismus vorhanden ist, zu bewerten, wenn damit verbunden
ist, dass

■ nur die Präferenzen ihrer politischen Mehrheit für die einschlägige Steuerpolitik relevant
sind und

■ die mit der Definition der Besteuerungsgrundlagen der nachgeordneten föderativen Ebe-
nen verbundenen speziellen steuerlichen Fördermaßnahmen auch von den Gebietskör-
perschaften, welche (nur) über die Ertragskompetenz verfügen, mitfinanziert werden,

■ die Vorstellungen der Bundesebene im Hinblick auf steuerliche Umverteilungsmaßnah-
men und Fördersachverhalte auch die regionale Verteilung des Steueraufkommens der
nachgeordneten Gebietskörperschaften bestimmen.

Hier kommt es zu Vermischungen von Kompetenzen, welche aber eben nicht nur die
reine Ergiebigkeit von Steuerquellen beeinträchtigen, sondern auch Aufgaben ganz oder
teilweise finanzieren lassen, welche nach gängiger Meinung einer anderen Ebene zuzuord-
nen sind. Hervorzuheben ist in diesem Kontext die Aufgabe bundeseinheitlicher Umvertei-
lung über die direkte und die indirekte Progression des Einkommensteuertarifs, bei der Erb-
schaft- und Schenkungsteuer sowie – bis zu ihrer Abschaffung durch das Bundesverfassungs-
gericht – durch die Vermögensteuer. Bei allen drei Steuerarten nimmt oder nahm der Bund
die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz wahr und bestimmt einen einheitlichen pro-
gressiven Steuertarif. Diese gewünschten Aufkommenswirkungen treten aber nicht nur bei
der persönlichen Einkommensverteilung zu Tage, sondern auch beim Steueraufkommen in
regionaler Hinsicht. Unterschiedlich hohe (Durchschnitts-)Einkommen und Vermögen in den
Ländern, welche sich bis auf die Ebene der entsprechenden steuerlichen Bemessungsgrund-
lagen durchschlagen, bewirken eine unterschiedliche Ergiebigkeit der regionalen Besteue-
rungsgrundlagen. Die Stärke dieser Unterschiede ist von der steuerlichen Gestaltung des
Bundes abhängig, nicht aber von der Steuer- und Wirtschaftspolitik der Länder.
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3.3 Zu den empirischen regionalen Aufkommenswirkungen des deutschen
Steuersystems

Dass Länder und Gemeinden unterschiedlich hohe Steuereinnahmen je Einwohner erzie-
len, ist ein bekannter Sachverhalt, welcher schließlich auch im Rahmen des Länderfinanzaus-
gleichs zu Ausgleichszahlungen zwischen den Ländern sowie zwischen Bund und finanz-
schwachen Ländern führt. Relativ unerforscht sind die Ausmaße dieser regionalen Unter-
schiede und ihre Ursachen sowie ihre zeitliche Entwicklung. Das statistische Quellenmateri-
al lässt auch nur Analysen in begrenztem Umfang zu.

Nach den angestellten theoretischen Überlegungen sind vor allem mit Blick auf das de
facto völlig bundeseinheitlich gestaltete Steuerrecht zwei Perspektiven von Bedeutung:

■ Wie ist der Mix aus Steuerarten für Länder und ihre Gemeinden im Hinblick auf ihre
Eignung als „regionale Steuerpreise“ zu beurteilen? Gibt es jeweils relevante Steuerein-
nahmen sowohl auf die Einkommensentstehung von Unternehmen und BürgerInnen als
auch auf die regionale Einkommensverwendung? Wie haben sich die relativen Anteile
der Steuerarten im Hinblick auf diese Überlegungen im Laufe der Jahre verschoben? Sind
Besonderheiten der Steuerstruktur in den neuen Ländern feststellbar?

■ Welche regionalen Aufkommenswirkungen hat das bundeseinheitliche Steuerrecht bei
einzelnen wichtigen Steuerarten und in der Summe der Steuern? Welche Wirkungen
haben ausgewählte steuerrechtliche Änderungen und die Gewährung von Steuervergün-
stigungen auf das regionale Aufkommen? Welche Veränderungen sind im Zeitablauf fest-
zustellen?

Die Untersuchungen werden nicht nur für den Ländern zustehende Steuerarten durchge-
führt, sondern auch für die Gemeinden in einer Abgrenzung nach Ländern. Nach der deut-
schen Finanzverfassung nämlich bilden Länder und Gemeinden eine finanzielle „Risikoge-
meinschaft“, da die Kommunen nur unzureichend über eigene Steuereinnahmen verfügen
und über den obligatorischen und fakultativen Steuerverbund am Aufkommen der Länder
aus den Gemeinschaft- und anderen Landessteuern beteiligt sind. Auch wird die kommunale
Finanzkraft z.Zt. noch zur Hälfte, ab 2005 mit 2/3 beim Länderfinanzausgleich berücksich-
tigt. Außerdem sind auch die Bemessungsgrundlagen der kommunalen Realsteuern durch
Bundesrecht bundeseinheitlich bestimmt, sodass die kommunale Steuerkraft nicht nur in
absoluter Höhe, sondern auch in ihren relativen regionalen Unterschieden vom Bundesge-
setzgeber beeinflusst werden.

3.3.1 Die vertikale Verteilung von Steuerquellen in Deutschland

Die deutschen Länder erhalten nach der Finanzverfassung sowohl die Erträge der ihnen
zustehenden Steuern als auch Anteile von den Gemeinschaftsteuern. Dabei wird bei den
verschiedenen Teilsteuern der Einkommensteuer und der Körperschaftsteuer eine hälftige
Teilung des Aufkommen nach Abzug des kommunalen Anteils vorgenommen. Bei der
Umsatzsteuer wird die vertikale Teilung immer dann verändert, wenn sich die Deckungsquo-
ten von Bund und Ländern stärker und ungleichmäßig verändern und beide Ebenen der
Schlüsseländerung zustimmen. Zusammen mit Veränderungen des vertikalen Verteilungs-
schlüssels bei der Umsatzsteuer als Ausgleich für Mehrbelastungen der Länder insb. im



Inzidenz des Steuersystems

158

Zusammenhang mit Steuerreformen wurde in den letzten Jahren auch der Steuersatz der
Mehrwertsteuer mehrfach erhöht.

Abbildung 1 zeigt die Veränderungen des Pro-Kopf-Steueraufkommens der Länder zwi-
schen 1990 und 2001. Für die Jahre 1995 und 2001 ist das Ergebnis außerdem getrennt für die
alten und die neuen Länder, letztere einschl. Berlin, ausgewiesen. Klar erkennbar ist die
Steuerschwäche der neuen Länder einerseits und die Zunahme des Finanzierungsanteils der
Umsatzsteuer insgesamt und in den neuen Ländern im besonderen andererseits. Zu erwar-
ten ist auch das niedrige Pro-Kopf-Aufkommen der Einkommen- und Körperschaftsteuer in
den neuen Ländern, was auf niedrigere Löhne und Gehälter, höhere Arbeitslosenquoten
sowie auf geringere Gewinne der ostdeutschen Unternehmen zurückzuführen ist. Bemer-
kenswert ist das negative Aufkommen aus der Veranlagten Einkommensteuer und der Kör-
perschaftsteuer in den neuen Ländern, was auf Erstattungen und die direkte Verrechnung
von Investitionszulagen mit der Steuerschuld bedingt ist.

Bemerkenswert ist außerdem das ebenfalls niedrigere Pro-Kopf-Aufkommen der neuen
Länder bei den Landessteuern. Sie haben einen Anteil von weniger als 10% an den gesamten
Steuereinnahmen der Länder und nehmen tendenziell weiter ab. An dieser Entwicklung
dürfte im Westen auch der Wegfall der Vermögensteuer nach 1996 beigetragen haben. Der
starke Anstieg des Finanzierungsanteils der Umsatzsteuer beschränkt sich im übrigen auf die

Abb. 1: Steuereinnahmen der Länder je Einwohner nach Arten 1990, 1995 und 2001

Quelle: Statistisches Bundesamt: Fachserie 14.4, versch. Jgg.
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neuen Länder, was auch darauf zurückzuführen ist, dass diese die größten Anteile im Um-
satzsteuervorwegausgleich erhalten. Bedenkenswert ist schließlich der gegenüber 1990
deutlich niedrigere Anteil der Einkommen- und Körperschaftsteuer am Steueraufkommen
der alten Länder. In Anbetracht der Stagnation des Lohnsteueraufkommens je Einwohner im
Westen ist anzunehmen, dass die Steuerreformen der letzten Jahre und die Abzugsmöglich-
keit des Kindergeldes von der Steuerschuld entscheidend zu dieser relativen Schwächung
der Einkommensteuer beigetragen haben (vgl. Abschn. 3.3.2).

Abb. 2: Der Anteil verschiedener Steuerarten an den Steuereinnahmen der Länder 1990–2001

Quelle: Statistisches Bundesamt: Fachserie 14.4, versch. Jgg.

Betrachtet man die Entwicklung des Steueraufkommens der Länder unter dem Blickwin-
kel der Eignung als „regionale Steuerpreise“, so fällt auf, dass zwar die Einkommen- und
Körperschaftsteuer, welche – vorbehaltlich ihres Mangels an Steuerautonomie für die Län-
der sowie horizontaler Zerlegungsprobleme – als „Entgelt“ für Inanspruchnahme von Infra-
struktur bei der Einkommensentstehung und für den „Konsum“ regionaler öffentlicher Güter
durch private Haushalte interpretiert werden kann, mehr als 50% des Gesamtaufkommens
ausmacht, in den neuen Ländern allerdings weit unterdurchschnittlich ausfällt und mit ab-
nehmender Tendenz im Jahr 2000 nur noch knapp 23% der eigenen Steuereinnahmen
ausmachte. Der Anteil der sog. Landessteuern, welche mit Ausnahme der Biersteuer als
Aufwandsteuern oder Steuern auf Vermögen(stransaktionen) klassifiziert werden und die –
ebenfalls vorbehaltlich des fehlenden Steuersatzrechtes – auch regionale Äquivalenz von
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Steuerpreisen herstellen können, nehmen tendenziell ab. Verbrauchsteuern, welche eben-
falls geeignet sein könnten, als regionale Steuerpreise zu fungieren, gibt es außer der Bier-
steuer nicht, welche überdies nach dem Ort der Produktion und nicht nach dem Ort des
Konsums erhoben wird, insoweit also nicht als Steuerpreis für die Inanspruchnahme von
regionaler Infrastruktur im Zusammenhang mit privatem Konsum angesehen werden kann.

Der Anteil der Länder an der Umsatzsteuer, welcher aufgrund seines Verteilungsschlüs-
sels nach Einwohnerzahl sowie des Umsatzsteuervorwegausgleiches über bis zu 25% des
Gesamtaufkommens der Länder keine direkten regionalen Äquivalenzbeziehungen aufweist,
nimmt beständig zu und macht inzwischen mehr als 37% der Steuereinnahmen, in den
neuen Ländern sogar mehr als zwei Drittel aus. Es kann hier nicht diskutiert werden, ob das
„System“ der Ländersteuereinnahmen in Deutschland eine derartige ausgleichende Kompo-
nente braucht, um z.B. regionale Verwerfungen des sog. örtlichen Aufkommens bei den
anderen Steuerarten zu kompensieren. Unter der Perspektive der Existenz regionaler Steu-
erpreise muss aber bedenklich stimmen, dass der Anteil der ortsunabhängig verteilten Steu-
ern in den neuen Ländern – nicht zuletzt wegen der mangelnden und weiter sinkenden
Ergiebigkeit der Steuerbasen der Gemeinschaftsteuern wie der auch der Landessteuern –
beständig gestiegen ist.

Abb. 3: Kommunale Steuerkraft 1990, 19955 und 2001 in DM je Einwohner
(insgesamt, alte Länder und neue Länder einschl. Berlin)

Quelle: Statistisches Bundesamt: Fachserie 14.10, versch. Jgg.
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Ein ähnliches Bild bietet die Analyse der Steuerkraftzahlen der Gemeinden in den Län-
dern. Wegen des Hebesatzrechtes der Kommunen bei den Realsteuern ist nicht das Ist-
Aufkommen anzusetzen, sondern die Steuerkraft aus diesen Steuerarten durch die Multipli-
kation mit dem jeweils feststellbaren bundesdurchschnittlichen Hebesatz zu errechnen. Nur
dann wird auch die relative Gewichtung zwischen Realsteuern einerseits und den über
Verteilungsschlüssel ermittelten Anteilen der Gemeinden an der Einkommen- und seit 1998
auch an der Umsatzsteuer andererseits korrekt abgebildet.

Abbildung 3 verdeutlicht, dass die Steuerkraftunterschiede auf der Gemeindeebene zwi-
schen alten und neuen Ländern noch stärker sind als auf der Ebene der Landessteuereinnahmen.
Zusätzlich fehlt das ausgleichende Element aus dem nach Kopfzahl verteilten und zum Vorweg-
ausgleich eingesetzten Umsatzsteueranteil. Der kommunale Anteil an der Umsatzsteuer wird
nämlich nach vorläufigen, wirtschaftskraftabhängigen Kennzahlen verteilt, welche den Ausfall
der Gewerbekapitalsteuer in etwa repräsentieren sollen. Bemerkenswert ist allerdings auch,
dass der Unterschied des Pro-Kopf-Aufkommens des kommunalen Einkommensteueranteils
seit Mitte der 90er Jahre gravierend wächst: Hatten die neuen Länder 1995 wenigstens ein
Aufkommen je Einwohner von mehr als 50% des Westniveaus, hatten sie im Jahr 2001 nur noch
114 EUR Einnahmen je Einwohner gegenüber 312 EUR im Westen. Ursache hierfür könnten
wiederum die Steuerreformen beim Tarif der Einkommensteuer sowie beim Abzug des wach-
senden Kindergeldes von der Steuerschuld insbesondere bei der Lohnsteuer sein, welche die
Steuerbasis finanzschwacher Länder überproportional aushöhlen. Lediglich die Grundsteuer B
weist geringere Differenzen bei der Pro-Kopf-Steuerkraft zwischen Ost und West auf. Ihr Auf-
kommen an der gesamten kommunalen Steuerkraft ist aber nicht ausreichend, um das Ausmaß
der Differenzen zu korrigieren. So schlägt sich dieser Befund auch nur in einem höheren Anteil
der Grundsteuer B an der Steuerkraft der neuen Länder nieder, welche ansonsten den Anteils-
strukturen des Westens weitgehend entsprechen.

Auf kommunaler Ebene waren die Aspekte der regionalen/lokalen Äquivalenz zumindest
im Jahr 2000 noch deutlich sichtbar. Kommunaler Einkommensteueranteil und Gewerbe-
steuerkraft haben einen ähnlich großen Anteil an der kommunalen Steuerkraft, wobei die
gute Konjunkturlage des Jahres 2000 für die Gewerbesteuer und die Auswirkungen der
Einkommensteuerreformen in den 90er Jahren als Sondereinflüsse im Auge behalten wer-
den müssen. Denn der Einbruch der Gewerbesteuer im Jahr 2001/2002, welcher im übrigen
nicht nur konjunkturell bedingt, sondern auch von der jüngsten Unternehmensteuerreform
mitverursacht ist, ist statistisch noch nicht verfügbar. Selbst wenn man berücksichtigt, dass
der kommunale Einkommensteueranteil nach einem begrenzten Umverteilungseffekt durch
die Anrechnung nur von sog. Sockelbeträgen bis zur Höhe von Einkommen von 40.000/
80.000 DM für den Verteilungsschlüssel verteilt wird und kein Tarif-/Hebesatzrecht für die
Gemeinden vorliegt, ist das Prinzip der Gruppenäquivalenz vom Grundsatz her bis auf die
Gemeindeebene hinunter berücksichtigt. Mit dem Instrument des kommunalen Finanzaus-
gleichs, das die Möglichkeit von Internalisierungen regionaler Spillovers durch Einwohner-
veredelungen und Nebenansätze – allerdings in unterschiedlichen Konzepten – in den alten
Ländern vorsieht, können Unterschiede zwischen Steueraufkommen am Wohnsitz des Zen-
siten und seiner Inanspruchnahme von lokalen öffentlichen Leistungen in anderen Gemein-
den seines Wohnsitzlandes ausgeglichen werden, nicht aber Landesgrenzen überschreiten-
de externe Effekte.
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Von Bedeutung für die regionale Äquivalenz ist außerdem die Grundsteuer B, welche auf
den zwar immobilen, aber wertmäßig vermehrbaren Faktor Grund und Boden erhoben wird.6

Sie ist als die „klassische“ Steuer zur Finanzierung dezentraler föderativer Ebenen anzuse-
hen, auch wenn ihre Bemessungsgrundlage auf Wertverhältnisse von 1964 oder – in den
neuen Ländern – von 1936 abstellt. Hier ist nicht auszuschließen, dass die strukturellen
Probleme der Einheitswertberechnung, welche nur noch zwischen 10 und 20% der Ver-
kehrswerte von Immobilien ausmachen (Jacobs 1992: 64), auch auf das regionale Aufkom-
men durchschlagen. Im Rahmen der anstehenden kommunalen Finanzreform wäre dann
auch die Frage zu stellen, ob der Stellenwert der Grundsteuer für die Finanzierung des
lokalen Sektors dem entspricht, was präterpropter den Kostenbelastungen der Kommunen
aus der Raumnutzung entspricht und ob die Verteilung der Steuerlast auf die Zensiten inner-
halb einer Kommune als sachgerechter Steuerpreis angesehen werden kann.

Insgesamt ist festzustellen, dass auf der Gemeindeebene die Steuerquellen zum Teil den
Forderungen nach regionaler Äquivalenz entsprechen. Auf Landesebene sind allerdings er-
hebliche Zweifel daran anzumelden, ob sogar die Struktur der Steuereinnahmen – d.h. ohne
Berücksichtigung der fehlenden Steuerautonomie der Länder – geeignet ist, regionale Steu-

Abb. 4: Anteile der verschiedenen Steuerarten an der kommunalen Steuerkraft
1990, 1995 und 2001 (insgesamt, alte Länder und neue Länder einschl. Berlin)

Quelle: Statistisches Bundesamt: Fachserie 14.10, versch. Jgg.

6 Wenn man die Grundsteuer A einmal dem Unternehmenssektor zuordnet, da sie eine Steuer auf
landwirtschaftliche Betriebe ist.
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erpreise für die Inanspruchnahme regionaler öffentlicher Güter bei Einkommensentstehung
und -verwendung insbesondere bei deren räumlichem Auseinanderfallen darzustellen. Zu
stark sind die großen und wachsenden Aufkommensanteile aus dem Umsatzsteueranteil der
Länder, welcher durch seinen Verteilungsschlüssel ohne jeden Bezug zur regionalen Inan-
spruchnahme öffentlicher Leistungen ist. Zwar ist die Finanzausgleichsfunktion des Umsatz-
steueranteils der Länder kritisch zu hinterfragen. Doch ist das Ausmaß dieser Aufgabe abhän-
gig davon, wie stark das regionale Aufkommen der anderen Gemeinschaft- und Ländersteu-
ern sowie – für den Länderfinanzausgleich – auch der kommunalen Steuerkraft – bei bundes-
einheitlich festgelegten Bemessungsgrundlagen und Steuertarifen – divergiert.

3.3.2 Die horizontale Inzidenz des deutschen Steuersystems

Vermessungen der horizontalen regionalen Divergenz oder Inzidenz der Steuereinnahmen
von Ländern und ihren Gemeinden benötigen eine Messlatte. Eine mögliche Messlatte stellt
ein gleiches Pro-Kopf-Steueraufkommen dar, d.h., Unterschiede im Pro-Kopf-Aufkommen
deuten auf Unterschiede bei den ökonomischen Grundlagen der Bemessungsgrundlagen
hin. Da jede Steuer aus regionalem Einkommen finanziert werden muss und die meisten
Steuern entweder direkte Bezüge zur Höhe des Einkommens oder indirekte Bezüge inso-
weit aufweisen, als das Steuerobjekt mit der Höhe des Einkommens korreliert, könnte als
weitere Messlatte die Beziehung zwischen Steueraufkommen und regionalem Einkommen
herangezogen werden. Je nach Steuertyp könnten die unterschiedlichen Einkommensgrö-
ßen verwendet werden: das Bruttosozialprodukt kommt als Messlatte in Frage, wenn die
Steuer nach dem Wohnsitzprinzip erhoben wird, das Bruttoinlandsprodukt, wenn die Steuer
an Gewinn und Unternehmensproduktion anknüpft.

In der Realität gibt es weder Kopfsteuern noch Proportionalsteuern auf das Bruttoeinkom-
men. Zur Vermessung empirischer Verteilungen von Steuerkraft eignet sich die statistische
Analyse dieses Zusammenhangs zwischen Pro-Kopf-Wirtschaftskraft und Pro-Kopf-Steuer-
kraft. Nimmt man die jeweiligen regionalen Werte als Prozentwerte des Durchschnitts, dann
ist am Korrelationskoeffizienten r2 ablesbar, wie stark der Zusammenhang ist. Weiter würde

■ eine Steigung von 0 der Regressionsgeraden bedeuten, dass die Pro-Kopf-Steuerkraft
unabhängig von der Wirtschaftskraft in allen Regionen gleich hoch ist,

■ eine Steigung von 1, dass die Steuerkraft exakt der Wirtschaftskraft folgt,

■ eine Steigung zwischen 0 und 1, dass die Steuerkraft unterproportional zur Wirtschafts-
kraft steigt,

■ eine Steigung über 1, das eine progressive regionale Inzidenz vorliegt, und

■ Steigungen mit Werten kleiner als 0 entsprechend regressive Inzidenzen angeben.

Auch wenn die Regressionen wegen der üblicherweise geringen Zahl von Gliedstaaten
im Grunde über zu wenige Werte gerechnet werden, um als verwertbare Schätzungen
verwendet zu werden, können die statistischen Werte Anhaltspunkte über die regionale
Verteilung der Steuerkraft und Bestimmtheitsmaß und Standardabweichungen die Stärke
des Zusammenhangs indizieren. Auch Schätzungen über einen längeren Zeitraum würden
keine weiteren relevanten Informationen liefern, zumal sich durch Steuerreformen, Verän-
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derungen der Wirtschafts- und Einkommensstruktur oder gar das legale oder illegale Verhal-
ten der Steuerzahler der statistische Zusammenhang im Laufe der Zeit verändert, was seiner-
seits ebenfalls im folgenden analysiert wird.

In Abbildung 5 sind die Ergebnisse für die Lohnsteuer und die Veranlagte Einkommensteu-
er (beide nach Zerlegung) in Relation zum Bruttosozialprodukt gesetzt, die Zinsabschlags-
teuer sowie die Kapitalertragsteuer in Relation zum Bruttoinlandsprodukt je Einwohner. Er-
stere haben mit Werten von knapp 0,9 einen relativ guten statistischen Zusammenhang zur
Wirtschaftskraft, letztere nicht ganz so gute, was sich optisch auch in den Abständen der
Länderpunkte von der Regressionsgerade niederschlägt. Bemerkenswerte Werte nehmen
die Steigungen der Regressionsgerade an: 1,51 bei der Lohnsteuer, 6,31 bei der Veranlagten
Einkommensteuer, 1,39 und 2,47 bei den beiden Quellensteuern auf Kapitalerträge. Hier
wird deutlich, dass die Bemessungsgrundlagen mit der Wirtschaftskraft überdurchschnittlich
wachsen und die Progression des Einkommensteuertarifs auch den Ländern Einnahmen ver-
schafft, die stärker streuen als die Wirtschaftskraft selbst.

Auch die Körperschaftsteuer hat einen sehr guten Zusammenhang mit der Wirtschafts-
kraft und ist mit einer Steigung von 1,87 deutlich progressiv. Die Einkommensteuern für
Personen und der Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit insgesamt sind mit einer
Steigung von 2,05 sogar noch progressiver. Die Maßzahl bedeutet, dass ein Land, dessen
Wirtschaftskraft je Einwohner um 10% über der durchschnittlichen liegt, ein Steueraufkom-
men aus der Einkommen- und Körperschaftsteuer erzielt, das um mehr als 20% über dem
durchschnittlichen Steueraufkommen liegt. Entsprechend führen Positionen der Wirtschafts-
kraft unter dem Durchschnitt zu doppelt unterdurchschnittlichen Einnahmen aus der Ein-
kommen- und Körperschaftsteuer.

Es stellt sich die Frage, inwieweit Steuervergünstigungen an dieser Progression beteiligt
sind. Bedauerlicherweise sind nur sehr wenige interne Daten über die Verteilung von Steu-
erabzugsbeträgen nach Ländern verfügbar, darunter aber die steuerlichen Auswirkungen
des Kindergelds, die Abzugsbeträge für die Eigenheimzulage sowie die in Anspruch genom-
menen Investitionszulagen. Abbildung 6 (S. 166) zeigt die Auswertung der Daten je Einwoh-
ner für das Jahr 2000 sowie die Werte für die Einkommensteuer insgesamt nach Abzug
dieser Beträge. Bemerkenswert ist die starke Streuung der Werte für Kindergeld und Eigen-
heimzulage, zu erwarten waren die hohen Beträge der Investitionszulagen in den neuen
Ländern.

Tabelle 1 (S. 167) enthält die vollständigen Ergebnisse der statistischen Analyse der Aus-
wirkungen dieser Abzugsmöglichkeiten von der Steuerschuld für alle Länder und nur die
alten Länder für den Zeitraum 1991 bzw. 1992 bis 2001. Im Ergebnis mindert die Abzugsfähig-
keit des Kindergeldes die Progression des regionalen Aufkommens, während die Eigenheim-
zulage sie steigert. Die Investitionszulage wirkt erwartungsgemäß progressionssteigernd, da
sie das Steueraufkommen der ohnehin steuerschwachen neuen Länder und Berlins zusätz-
lich schmälert. Indes ist der Effekt auf die statistischen Maße gering, weil die Investitionszula-
ge gerade einmal 0,33% des Länderanteils an der Einkommensteuer ausmacht.

Stärkere Auswirkungen haben Kindergeld und Eigenheimzulage. Das Kindergeld in sei-
nen beiden Varianten als Familienkindergeld und steuerlicher Abzug von Freibeträgen be-
trägt inzwischen, d.h. vor der Erhöhung zu Beginn dieses Jahres im Jahr 2000, immerhin mehr
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Abb. 5: Die regionale Inzidenz der Teilsteuern der Einkommensteuer,
der Körperschaftsteuer sowie der Einkommen- und Körperschaftsteuer
insgesamt (nach Zerlegung bzw. Erstattung) 2000, teils zum BSP/Einwohner,
teils zum BIP/Einwohner in Beziehung gesetzt

Quelle: Statistisches Bundesamt: Fachserie 14.2, Wiesbaden 2001; Statistisches Landesamt Baden-Württemberg; VGR der
Länder; eigene Berechnungen
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Abb. 6: Die regionale Verteilung steuerlicher Auswirkungen des Kindergeldes,
der Eigenheimzulage und der Investitionszulagen im Rahmen der
Einkommensteuer im Jahr 2000

Quelle: Statistisches Bundesamt; BMF; eigene Berechnungen
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Tab. 1: Regressions- und Steigungskoeffizienten der Einkommensteuer nach Zerlegung
sowie unter Berücksichtigung  der Aufkommenseffekte von Kindergeld, Eigenheim-
zulage und Investitionszulagen bei der Einkommensteuer

Quelle: Statistisches Bundesamt; BMF; eigene Berechnungen

als 18% des verbleibenden Aufkommens der Einkommensteuer, die Eigenheimzulage noch
einmal gut 4%. Das Kindergeld wirkt progressionsdämpfend, die Eigenheimzulage zunächst
auch, im Jahr 2000 erstmals progressionssteigernd. Bemerkenswert ist auch, dass der Korre-
lationskoeffizient zwischen Pro-Kopf-Aufkommen der Einkommensteuer und BSP je Ein-
wohner, welcher im Verlauf der 90er Jahre kontinuierlich schlechter geworden ist und zu-
nächst durch die Verrechnung von Kindergeld und Eigenheimzulage – auch wegen derer
zunächst noch geringerer Bedeutung – kaum verändert wurde, im Jahr 2000 bei Einrech-
nung aller drei analysierten Abzugsfaktoren erstmals deutlich besser wird. Auch dies deutet
auf wachsende Unstetigkeiten infolge der Bepackung der Einkommensteuer mit sozial-,
wirtschafts- und vermögenspolitischen Förderzwecken hin.

Dass alle Maßzahlen nicht einfach nur auf die besondere Wirtschaftsschwäche der neuen
Länder und Berlins zurückzuführen sind, darauf weist der Vergleich der Werte über alle
Länder mit denen der Westländer allein hin. Hier ist der statistische Zusammenhang zwi-
schen Wirtschafts- und Steuerkraft zwar deutlich geringer, aber mit Werten über 0,8 bei nur
10 Ländern immer noch nachweisbar. Bis Mitte der 90er Jahre unterschieden sich aber die
Steigungsmaße nur unwesentlich. Ein zeitlicher Bruch ist Mitte der 90er Jahre, genauer:
1996 feststellbar, als aufgrund eines Urteils des Bundesverfassungsgerichtes die Grundfrei-
beträge auf das Existenzminimum angehoben werden mussten und damit c.p. die indirekte
Progression des Steuertarifs massiv gesteigert wurde. Die regionalen Aufkommenswirkun-
gen der Anhebung der Grundfreibeträge dürften quantitativ noch stärker zu Buche schlagen
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als das Kindergeld, wobei betont werden muss, dass ihre Wirkungen denen des Kindergel-
des gleichen. Im Jahr 2000 galt, dass der bundeseinheitliche Tarif der Einkommensteuer den
finanzstarken Ländern relativ ein doppelt so großes Steueraufkommen bescherte, als es die
Wirtschaftskraft indizieren würde.

In Tabelle 2 sind die statistischen Maßgrößen r2 und das Steigungsmaß für andere wichtige
Landessteuern sowie insgesamt vor Verteilung der Umsatzsteuer in Relation zum BIP zusam-
mengestellt. Die Relationen zum BIP weisen generell eine nicht ganz so große Steigung auf,
die Korrelationskoeffizienten unterscheiden sich zwar, aber nie sehr stark. Die r2-Werte sind
immer dann in Relation zum BIP besser als zum BSP, wenn die Steuer an wirtschaftliche
Aktivitäten an Produktionsorten anknüpft, während BSP-Korrelationen gute Werte ergeben,
wenn Steuergegenstand das Einkommen am Wohnsitz der Zensiten ist.

Auch die Landessteuern enthalten mit der Erbschaftsteuer (zum BSP/Kopf mit einer Stei-
gung von inzwischen +/- 3!) und früher mit der Vermögensteuer zwei Steuern, welche
aufgrund ihres progressiven Tarifs und einer engen Beziehung zwischen Vermögen und
Einkommen ein krass unterschiedliches regionales Aufkommen haben. Die implizite Ab-
schaffung der Vermögensteuer nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes hat somit

Quelle: Statistisches Bundesamt, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg; eigene Berechnungen

Tab. 2: Korrelationskoeffizienten und Steigungsmaße für Landessteuern und
Ländersteueraufkommen insgesamt vor Umsatzsteuer 1991–2000
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auch zu einer relativen Verstetigung des regionalen Pro-Kopf-Steueraufkommens beigetra-
gen. Grunderwerbsteuer, Kfz-Steuer und Biersteuer weisen hingegen einheitliche regionale
Verteilungsmuster auf. Zu Beginn der 1990er Jahre schon nicht besonders gute Korrelations-
maße haben sich in den letzten Jahren weiter verschlechtert. Auch die Steigungsmaße deu-
ten auf keinen signifikanten Zusammenhang zwischen Wirtschafts- und Steuerkraft hin.

Die ungleichen regionalen Ergiebigkeiten scheinen sich allerdings zum Teil auszuglei-
chen. Über alle Landessteuern, d.h. die Steuern, bei denen den Ländern die alleinige Ertrags-
kompetenz zusteht, ergibt sich ein Korrelationskoeffizient von zunächst über 0,9 in der er-
sten Hälfte der 1990er Jahre, danach immerhin noch von +/- 0,8. Der Zusammenhang zur
Wirtschaftskraft hat sich damit leicht verschlechtert. Die progressive Aufkommenswirkung
hat sich gemildert, sie war bereits 1991 mit einer Steigung von knapp 0,9 leicht unterpropor-
tional zur Wirtschaftkraft. In der zweiten Hälfte der 90er Jahre liegen diese Werte nur noch
zwischen knapp 0,6 und 0,76.

Insgesamt weisen allerdings die Ländersteuereinnahmen vor der ausgleichenden Um-
satzsteuerverteilung nach einer leichten Nivellierungsphase zu Mitte der 90er Jahre wieder
stark divergierende Tendenz auf. Der Zusammenhang zwischen Wirtschafts- und Steuer-
kraft hat sich leicht verschlechtert. Der Progressionseffekt der Steuerausstattung der Länder
verstärkt sich jedoch seit Mitte der 90er Jahre stetig. Insbesondere in den Jahren 1999 bis
2001 steigt das Steigungsmaß stark auf Werte zwischen 1,31 und 1,39. Der Anstieg des
Steigungsmaßes in den letzten Jahren bedeutet auch, dass der Ausgleichsbedarf unter den
Ländern gestiegen ist, ohne dass dies auf veränderte Unterschiede in der Wirtschaftskraft
zurückzuführen ist. Ursache sind vor allem die Reformen im Bereich der Einkommensteuer,
die kein Land allein zu vertreten hat, die im bundespolitischen Bereich liegen.

Die Dominanz der regionalen Inzidenz der Einkommensteuer setzt sich auch bei der
kommunalen Steuerkraft fort. In Tabelle 3 (S. 170) sind die statistischen Maßzahlen für die
Grundbeträge der drei Realsteuern, welche identisch sind für die Steuerkraft der Kommu-
nen bei diesen Steuern, da hier der bundesdurchschnittliche Hebesatz angelegt wird, für
den kommunalen Einkommen- sowie den Umsatzsteueranteil der Gemeinden zusammen-
gestellt. Während von der Grundsteuer B mit Steigungskoeffizienten von 0,6 – 0,7 in der
zweiten Hälfte der 90er Jahre eine progressionsmindernde Wirkung ausgeht, die Gewerbe-
steuer auch nach dem Wegfall der Gewerbekapitalsteuer einen nach wie vor starken Zusam-
menhang zur Wirtschaftskraft aufweist und mit Steigungsmaßen von +/-1,5 deutlich weniger
progressiv ausfällt als die Einkommensteuer, bestätigt sich die immer stärkere Spreizung der
Ergiebigkeit der Einkommensteuer, bei der die Koeffizienten zum BIP von knapp 1 Mitte der
90er Jahre auf 1,37 im Jahre 2000 wachsen, zum BSP sogar von 1,25 im Jahr 1992 auf 1,83 im
Jahr 2000 angestiegen sind.

Insgesamt sind auch bei der kommunalen Steuerausstattung progressive regionale Effek-
te festzustellen. Gegenüber dem BIP variieren sie leicht um Steigungswerte von +/-1,2,
gegenüber dem BSP liegen sie aber bei über 1,5, wobei hier die Erhöhung der Gewerbe-
steuerumlage seit Mitte der 90er Jahre zur Beteiligung der Kommunen an den Kosten der
deutschen Einheit verhindert haben mag, dass sich die auf Länderebene nachweisbare stei-
gende regionale Progression auch auf der Ebene der kommunalen Gebietskörperschaften
fortsetzt.
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4. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

Nachhaltiges Wachstum von Volkswirtschaften hängt entscheidend von einer optimalen
Allokation innovationsintensiver Wirtschaftszweige ab, wobei die jüngere Wachstumstheo-
rie auf die Bedeutung endogener Innovationsprozesse im Raum hingewiesen hat.7 Die re-
gional und lokal bereitgestellte Infrastruktur in Form von klassischer raumgebundener Infra-
struktur, wachstumsunterstützender „Netzwerkinfrastruktur“ sowie öffentlich erstellter, ko-
ordinierter oder akkreditierter Bildungs- und Weiterbildungsangebote beeinflusst die Entste-
hung und Weiterentwicklung innovativer Kerne entscheidend, wenn sie nicht sogar als ein
Teil erfolgreicher endogener Wachstumspolitiken anzusehen ist. Gegenüber zentralstaatlich
organisierten Staatssystemen haben föderative Verfassungen den Vorteil, dass sie nicht nur
die privaten Wirtschaftssubjekte, sondern auch die jeweiligen dezentralen öffentlichen Juris-
diktionen zur Intensivierung neuer Wachstumsprozesse nutzbar machen können.

Vor diesem Hintergrund beeinflusst die regionale und lokale Steuerausstattung die Wett-
bewerbschancen nicht nur der einzelnen konkurrierenden Standorte, sondern der nationa-
len Volkswirtschaften. Dabei sind die Aspekte der Prämierung von Leistungsfähigkeit, der
Chancengleichheit und der Absicherung gegen ein Herausfallen aus der Gemeinschaft im
Misserfolgsfall gleichermaßen wichtig, damit es zu einem wohlfahrtssteigernden Wachs-
tumswettbewerb unter den Gebietskörperschaften kommt. Steuern zur Finanzierung der
dezentralen Jurisdiktionen sind dabei als von den jeweils gewählten politischen Entschei-
dungsträgern bestimmbare regionale und lokale Steuerpreise anzusehen, die innerhalb der
Gebietskörperschaft alle Eigenschaften der klassischen Steuerdefinition aufweisen, d.h. vor
allem auch dem Grundsatz der Leistungsfähigkeit genügen müssen. Sie können aber von
Land zu Land, von Kommune zu Kommune unterschiedlich sein, vor allem dann, wenn es –
z.B. bezüglich Branche, Art und Umfang des Programms – unterschiedliche Investitionsent-
scheidungen zur Unterstützung der regionalen und lokalen endogenen Wachstumsprozes-
se gibt.

Die bundesdeutsche Steuerverfassung, in der der Bund eine Monopolstellung innehat,
genügt diesen Anforderungen an wachstumsunterstützende autonome Besteuerungsrech-
te in vielfacher Hinsicht nicht. Weder gibt es hinreichende autonome Besteuerungsrechte,
insbesondere für die Länder, aber nach dem kontinuierlichen Wegfall von Hebesatzsteuern
zunehmend auch für die Gemeinden, noch können die Steuern, deren Ertrag den Ländern
und Gemeinden zusteht, die Funktion von merklichen Steuerpreisen auf diesen Ebenen
erfüllen. Vielfach ist den BürgerInnen nicht bekannt, an welche Ebene sie die Steuern ent-
richten. Bei den inzwischen mehr als 70% des gesamten Steueraufkommens ausmachen-
den Gemeinschaftsteuern liegt Ertragsteilung vor, auf kommunaler Ebene innerhalb der ein-
zelnen Länder sogar schlichte Verteilungsschlüssel, die weit vom örtlichen Aufkommen ent-
fernt liegen, ja sogar in die Nähe der Inzidenz von Kopfsteuern tendieren (vgl. Färber 2003).
All dies fördert Anspruchsdenken und Staatsverdrossenheit, nicht aber ein effizientes Ange-
bot an regionalen und lokalen öffentlichen Gütern, das den Präferenzen der jeweiligen
BürgerInnen entspricht.

7 Vgl. den Beitrag von Thomas Döring in diesem Band.
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Die monopolistische Steuerpolitik des Bundes hat überdies dazu geführt, dass über die
wachsende direkte und indirekte personelle Progression der Einkommensteuer sowie der
Gewerbesteuer und ihre Befrachtung mit wirtschaftspolitisch motivierten Steuervergünsti-
gungen bzw. mit Sozialleistungen wie dem Familienleistungsausgleich auch die regionale
und lokale Steuerkraft immer stärker divergiert. Nicht zuletzt die Entscheidung, den wirt-
schaftlichen Umbau Ost über Investitionszulagen und Sonderabschreibungen zu gestalten
und zu finanzieren, hat dazu geführt, dass ganze Länder und ihre Kommunen nicht über die
Steuerbasen verfügen, die sie für eine eigenverantwortliche und wachstumsfreundliche Fi-
nanzpolitik benötigen würden. Eine Diskussion um die Einräumung von mehr oder weniger
Steuerautonomie auch an die Länder z.B. in Form von Zuschlagsrechten zur Steuerschuld
der Einkommen- und/oder Körperschaftsteuer käme für die finanzschwachen, insbesondere
aber für die neuen Länder einem finanzpolitischen Selbstmord gleich.

Die zunehmenden Divergenzen der Steuerkraft zwischen den Ländern und ihren Kom-
munen infolge der Steuerpolitik des Bundes bedeuten aber auch, dass der Finanzausgleichs-
bedarf in den 90er Jahren über die Problematik der Finanzschwäche der neuen Länder hinaus
gewachsen ist. Möglicherweise ist auch hierdurch die letzte Verfassungsklage der finanzstar-
ken Länder gegen den Länderfinanzausgleich im Jahr 1999 zu erklären. Indes macht es aus
ökonomischer Sicht keinen Sinn, den nachgeordneten föderativen Ebenen Steuerertrags-
kompetenzen zuzuordnen, durch die der Finanzausgleichsbedarf, der Bedarf an interregio-
naler Umverteilung innerhalb des Staatssektors zunimmt.

Insoweit ist gerade aus räumlicher Sicht nicht nur eine Reform der Finanzverfassung,
sondern auch eine grundlegende Steuerreform erforderlich, um auch das deutsche Steuer-
system fit für seine erforderliche Dezentralisierung zu machen. Jede Gebietskörperschaft
muss Zugang zu ergiebigen Bemessungsgrundlagen haben, um ihren Finanzbedarf im Wettbe-
werb durch selbstständige politische Entscheidungen decken zu können. Dabei sollten Steu-
erquellen bevorzugt werden, die vergleichsweise wenig streuen, mithin erlauben, dass die
von der Bemessungsgrundlage ausgehenden Steuersatzdifferenzen so klein wie möglich
sind. Mit Blick auf Anzahl, Art und Umfang der im europäischen Binnenmarkt de lege und de
facto überhaupt noch national gestaltbaren und dezentralisierbaren Steuerquellen erscheint
es unabdingbar, Ländern und Gemeinden einen jeweils selbstständigen und nicht mit einer
bundeseinheitlichen Progression belasteten Zugriff auf die Bemessungsgrundlage der Ein-
kommensteuer einzuräumen. Die verzerrenden und regionalen Einflüssen unterworfenen
Effekte von Steuersubventionen in der Bemessungsgrundlage sollten dabei für Länder und
Gemeinden nicht gelten, weil sie den Finanzausgleichsbedarf auf Länder- wie auf Gemein-
deebene erhöhen und die regionale und lokale Eigenverantwortung aushöhlen. Die regiona-
le Inzidenz des deutschen Steuersystems muss aber in Zukunft stärker auf die Stärkung der
Eigenverantwortlichkeit von Gebietskörperschaften angelegt werden, weil ohne diese die
subregionalen und lokalen Wachstumsprozesse nicht in Gang kommen.
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